
Die gepflanzten Baume und Striucher sind zu pflegen, zu erha"en und bei 
Ausfall dUlCh Nachpllanzungen zu ersetzen. 

Die Nutzung der Pflanz- und GrOnflAchen als Arbens-, Lager- oder Stellfläche 
ist unzuUlosig. 

2.5 FOLGEPLANUNG 
Qualifizierte Frelflllchengesta"ungsptAne als Voraussetzung (Teil des 
Bauantr8gea) der Erteilung der Baugenehmigung sind erforderlich. 
Die Geetaltung der priv8ten FraIfIlChen ist detailliert darzustellen 
(%.B. ~ngen, Belage, zaune) entsprechend dem Merkblatt 
'Freilltchengeatanungsptlne Im Baugenehmigunglverfahren . der 
Regierung von Obert>ayem. 

3. HINWEISE 

vorhandene Gebäude 

11111 111111 11 11111111 vorhandene Nebengebäude 

457 Flurstocksnummern 

Vorschlag zur Teilung der GrundstOcke 

- - --0 bestehende Grundstockgrenzen 

- -•• -- 20 kV-Kabel 
(Anachluß an das bestehende 20 kV-Kabei auf Flur Nr. 29512) 

Bodendenkmller, die bei V8IWir1<Jichung von Bauvorhaben zutage kommen, unter
liegen der _pflicht nach Art. 8 DachG. 

Dieeer -..ungoptan mH integriertem GrOnordnungspian wurde auf der Grundlage 
vervteIfIItigte _lagepUIne Im M. 1:1000 erstei". Fordie demn 
worbundenen Unotimmigkeiten wird nicht gehaftet. Zur Maßentnahme nur bedingt 
geeignet. 

DIe AuIn8hme der __ ~nde erfolgte Im August 1998. 
Es ·""rden nur die da. Orta- und u.ndlchaftsbitd prIgenden BeatAnde aufgefOhrl. 
Eine Uote der __ EinzelbAume iIt der BagrOndung beigefOgt. 

Bel der ~ von Aragen ZU' Versickerung von Regenwasaer iIt in qualitativer 
Hinaocht daa 1.1._ ATV-OVWK-M 153 .Handhabungsempfohlung zum Umgang 
mHR~~2000zube_. 

Markt Bad Endorf 

Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan Nr. 11 - Gewerbegebiet 

M. 1 : 1000 

ENTWURFSVERFASSER: 

ARCHITEKTURBÜRO LlNSEIS 
LANGBÜRGNERSEESTR. 18 
83093 BAD ENDORF 

BLATT 2 

GemeinderalSbesch luß 
27.03.1998 
2711.1998 
14.04.2000 
06.06.2000 

Fassung 
Kurzbez.eichnu.!!l. 

Erwenenmg des Gelrungsbc:rc:ich$~ 

Neufassung der Orilnordnung 
Erganzung aufgrund der Beteiligung der BOrger 
und der Trtcer der öffentlichen Belange 

Original 
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2.2. AUSSENANLAGEN 

Einfriedung 

Die ZaunhOhe ist auf max. 1.5 m beschnlnkt. 
Beton- oder Hotzpfooten in Verbindung mK Drahtzllunen sind nicht zulässig. 
Eine 8egrOnung der ZAune mK Kletterpflanzen wird empfohlen. 

GrundstOcke enHang der Staatsstraße sind mK Ausnahme der 
EnochUeasungS8traße in einem Abstand von 3.00 m vom befestigten Fahrbahnrand 
der Staallstraße lOckenlaI einzufrieden. Unmittelbare Zufahrten und Zugange zur 
Staatsstraße dOrfen nicht angelegt werden. 

.. 2.3. FLÄCHEN FOR VERKEHR 

2.3.1 Eln"hrt I StellplAtze 

FOr nur zeitweilig genutzte Stellplatz- und Lagerflachen ilt nur die Ausfilhrung als 
SchoHerrasen (-wiese) zulässig. 

Die erforderlichen Pkw-Stellplatze lind in wasoerdurchllsliger Bauweise 
auszufilhren. 
Geeignet sind entsprechend der BenutzungsintensKat: 
-Waosergebundene Wegedeoken ('Mineralbeton ') 
-Schotterrasen 
-Natumein- oder Betonpfla.ter mK Rasen/ugen 
-Wasoer- und lufldunchllssige Betonpflaste",teine ('Öko-Pflaster') 
-Rasenwaben und RBsenziegel 

FOr stArker beanspruchte Flachen (Zufahrten I Lkw-Stellplätze) sind Betonpflaster 
und Schwarzdecken mOglich. Das ablaufende Niede",chlagswasoer ist oeKlich oder 
Ober Sickerdohlen I-schAchte im Untergrund zu versickern. 

2.3.2 Slchtd,.leck 

Im Sichtdreieck sind außer Einfriedungen keine baulichen Anlagen und 
Ablagerungen zulässig. 

Im Bereich der Sichtdreieck (s. Planda",tellung) ist die Höhe der Bepflanzung 
sowie die Zaunhöhe auf max. 0,6 m beschrankt. 

Oie Pflanzung von hochstAmmigen laubblumen ist zulässig. 
Unbetaslete Stammhöhe mind. 3,0 m 

2.4 FRISTSETZUNG I BINDUNG UND ERHALTUNG 

Die Gehölzpflanzungen sind spätestens in der auf die Fertigstellung des 
jeweiligen Gebäudes folgenden Pflanzperiode (HerbsVFrOhjahr) durchzufOhren. 
Die Fertigstellung der Freiflächen ist schriftlich anzuzeigen (Art . 79 Ab • . 4 
BayBO). 

Etwaige Ausfalle sind spätestens in der nachsten, auf die Pflanzung folgenden 
Herbstpftanzperiode nachzupflanzen. 

D. Verfahrensvermerke 

a) Der Marktgemeinderat Bad Endorf hat in der Sitzung vom 05.05.1998/22.12.1998 den Auf~ 
steIlungsbeschluß der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 "Gewerbegebiet" be· 
schlossen. Der vom Architekturbüro Linseis, Bad Endorf, ausgearbeitete Bebauungspla
"entwurf vom 27.11 .1998 wurde vom Marktgemeinderat In seiner Sitzung vom 22.12.1998 
gebilligt. Der Aufstellungs- und Biliigungsbeschiuß (§ 2 Abs. 2 BauGB) wurde am 
29.01 .1999 ortsüblich bekanntgemacht. 

b) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 8auGB vorn 03.02.1999 bis 
03.03.1999 

cl Vorzeitige BürgerbeteIlIgung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 01 .02.1999 bis 01.03.1999 

d) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 05.09.2000 bis 05.10.2000 öffent
lich ausgelegt. Die Auslegung wurde am 28.08.2000 ortsüblich bekanntgemacht und 
gleichzeitig darauf hingewiesen, daß Anregungen während der Auslegungsfrist vorge
bracht werden können. 

e) Der Marktgemeinderat hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes mit Integriertem 
Grünordnungsplan i.d. Fassung vom 06.06.2000, bestehend aus der PIanzeichnung und 
dem Text am 17.10.2000 als Satzung beschlossen. 

f) Das Landralsamt Rosenheim hat mit Schreiben vom 02.08.2001 Nr. IV/R-610-1 /3 C 911 /1 die 
1. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan genehmigt. 

Waller Kinder ann 
1. Bürgermeister 

Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem 
Grünordnungsplan ist am 30. August 2001 unter Hinweis darauf bekanntgemacht worden, daß 
der Bebauungspian mit integriertem Grünordnungsplan nebst Begründung zu jedermanns Ein
sicht bereitgehalten wird und jedermann Auskunft erlangen kann. Mit der Bekanntmachung Ist 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes mit Integriertem Grünordnungsplan In Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfol n gem. §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 BauGB wurde hingewiesen. 

o August 2001 

t RosenbeIm 1 5. t\. 01 



I 
9.) Gewertlebetriebe mit belastenden Abwässern haben dies nach gesonderten 

Auflagen vor Ableitung in die Kanalisation zu behandeln, damit sie dort keinen 
Schaden anrichten. 

2 . GRÜNORDNUNG I NATUR UND LANDSCHAFT 

2.1.1 ENTWÄSSERUNG 

Ni.ederschlagsW8SSer von Anlagen, die der Verordnung Ober Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und Ober Fachbetriebe (Anlagenverordnung _ 
• VAWS) unterliegen, ist nach einer Vortlehandlung entsprechend der VAwS, der 
Schmutzwasserkanallsatlon zuzufOhren. 

Niederschlagswasser von MetalIdAchern (Kupfer, Zink, Blei) sind vor ihrer Ein· 
Ie~ung in den Untergrund zu behandeln. 

2.1.2 ABGRABUNGEN. AUFSCHÜnUNGEN 

FOr öffentliche Verkehf$fllchen (geplanter Parkplatz) sind AufschOtlungen und 
Abgrabungen bis max. 0,6 m über natOrlicher GelAndehöhe zulässig. 

Im Bereich der 110 kV·Bahnstromle~ung darf kein Erdaushub gelegert werden noch 
sonstige Maßnahmen durchgefOhrt werden, die das Erdniveau erhöhen. 

2.1.3 BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNG UND ERHALTUNG 

2.1 .3.1 BESTANDSERHALTUNG 

Zu erhaltendIe Baume sind durch Plandarstellung festgesetzt. 
(Bestandsliste ist in der BegrOndung aufgeführt) 

FOr jeden Baum Ist eine durchwurzelbare unversiegelte Bodenfläche von 
mind. 3x3 m (9 qm) dauerhaft zu sichem.' 

FaUs ~te8e Bäume so stark geschädigt werden, daß sie entfernt werden mOssen, 
sind sie durch Neupflanzung zu ersetzen. 

Mindestanforderung: 
Hochstamm (H), Stammbusch (STBU) 4x verpfl . m~ Ballen, 
Stammumfang 2Q.25 cm 

Slraucharten: 

Serberis vulgaris· 
Cornus mas 
Cornus sanguinea
Corylus avellana 
Eunymu8 europaeus· 
Lonicera xylosteum· 
Prunus splnosa 
Rhamnus cathartlca* 
Rosa canina 
Sambucus nigra 
Salix capres 
Viburnum lantana· 

Berber~e 
Komelkirsche 
Hartriegel 
Haselnuss 
Pfaffenhatehen 
Heckenkirsche 
Schlehdorn 
Kreuzdorn 
Hundsrose 
Schwarzer Holunder 
Sal'Neide 
WOlliger Schneeball 

Es sollte darauf geaChtet werden, die mit - gekennzeichneten giftigen bzw. 
giftverdilchtigen Arten nicht in der Nähe von Kinderspieleinrichtungen 
zu pflanzen. 

Kletterpflanzen 

Folgende heimische Arten sind zur Berankung von Gebäuden und Zäunen zu 
verwenden: 

Hedera helix
Lonicera caprifolium
Clematis vitalba 
Kletterrose 

2.1.3.4 NEGATIVLISTE 

Efeu 
Jelänge~elieber 
Waldrebe 

AUe nachgenannten GehOlze und Wuchsformen wirken sich durch Ihren fremdartigen 
undloder das Ortsbild störenden Charakter so negativ auf das Orts· und 
Landschaftsbild aus, dass ihre Verwendung zu vermeiden ist. 

Trauer~ u. Hängeformen von Laub- u. NadelgehOlzen: 

Saulen oder pyramidenförmige Gehölze: 
Gehölze m~ farbigem Austrieb: 
Gehölze mit weissbunter BlatttArbung: 
Gehölze mit roter bzw. gelber Blatttärbung: 

Gehölze m~ blauer Blatttärbung: 
Geschnittene Hecken 

2.1.3.5 WUCHSHÖHE 

z.B. Trauerbuche,Hangezypresse 
z.B. Thujen, SCheinzypressen 
z.B. Blutahorn 
z.B. Eschen-ahom 
z.B. Jap. Schl~-Aho<n I 
GoId-Ulme 
z.B. Blau-Fichte ('Blautanne ') 

Innerhalb des Schutzstreifens der 11Q.kV·Bahnstromleitung sind Pflanzungen nur m~ 
einer Wuchshöhe bis maximal 3.50m zulässig. Bei Neupflanzungen sind hier Bäume 
und StrAucher zu pflanzen, deren Endwuchshöhen den erlordertichen Abstand zu 
den ruhenden und ausgeschwungenen Lenerseilen einhanen. SeHlich der Leitung 
stehende Baumde dOrfen im Falle de. Umbruchs die Leiterseile nicht berOhren. 

I 
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B. 

1.) 

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

Das Bauland ist als Gewerbegebiet festgesetzt (§ 8 BauNVO) 

(1 )Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben. 

(2)Zulässig sind 

. . .. 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe. 
soweit diese Anlagen fOr die Umgebung keine erheblichen Nachteile oder 
Belästigungen zur FOlge haben können, .. 

2. Geschäfts-, BOro- und Verwaltung.gebäude, 

3. Tankstellen. 

(3)Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1. 

2. 

Wohnungen tür Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fOr 
Betriebsinhaber und Betriebslerter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenOber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

Anlagen fOr kirchliche, kulturelle , soziale und gesundheitliche Zwecke. 

2.) BaugrundslOcke massen mindestens 1000 qm groß sein, um eine stadtebaulich 
annehmbare Baudichte zu erreichen. 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7) 

8.) 

Dachform: Zulassig ist Flachdach oder Satteldach mit 
maximaler Dachneigung von 26-

Ore Oberkante der Kellerdecke oder Rampe darf nicht mehr als 1.20 m 
Ober dem natOrlichen Gelände liegen. 

FOr Je 250 qm Fläche des Baugrundstockes ist an geeigneter Stelle des Anwesens 
ein Baum bodenstilndiger Art zu pflanzen, 

Das Maß der baulichen Nutzung darf die Grundflächenzahl von 0.8 (GRZ). 
bzw. die Geschoßflächenzahl von 1,2 (GFZ) 
gemäß der Baunutzungsverordnung nicht Oberschreiten. 

Entlang der Staatsstrasse ist ein 20 m breiter Streifen von der Bebauung 
freizuhalten . Dieser Abstand darf In Ausnahmefällen unterschritten werden. 

Bauliche Anlagen mOssen zum Waldrand einen Mindestabstand von 25 m haben. 

2.1.3.2 BEPFLANZUNG 

Soweit es zur Gestattung des Ortsbildes zwingend erforderlich Ist, sind die Standorte. 
Flächen und Baumarten fOr Baum- und Gehölzpflanzungen durch Plandarstellung 
festgesetzt. (Abweichungen bis max. 1.5 m sind zulAssig) 
(Der Gesamtumfang der erforderlichen Gehötzpflanzungen ist nicht im Plan 
dargestellt.) 

Folgende PflanzgrOssen und -qualitäten sind Mindestanforderungen: 

Einzelbäume· Hochstamm (H) 
Stammbusch (STBU) 3x verpfl. ohne BaUen Stammumfang 16-18cm 

Baume in 
GebOschen: Heister (Hei.) 2x verpfl. ohne BaUen 200-250 cm hoch 

Straucher (Str.) 2x verpflanzt 100-150 cm hoch 

Obstbaume: Hochstamm (H). 2x verpfl ohne BaUen Stammumfang 12-14 cm 

Ote entsprechend den Festsetzungen dieses GrOnordnungsplanes gepflanzten 
Bäume und SträuCher sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. FOr jeden Baum ist 
eine durchwurzelbare, unversiegelte Bodenfläche von mind. 3x3 m (9 qm) dauerhaft 
zu sichern. Ausfälle sind nachzupflanzen. Die Bäume sollen sich frei entwickeln 

I..; ",können. 
( Das Überwachsen von Zweigen und Ästen über GrundstOcksgrenzen innerhalb des 

• Geltungsbereichs ist hinzunehmen. Das Lichtraumprofil der öffentlichen Strassen 
(. und Wege ist freizuhalten . 

2.1.3.3 ARTENLISTE 

Die folgende Auswahlliste wurde in Anlehnung an die potentiell natür1iche 
Vegetation, d h. die Vegetation, die sich nach AusbleIben menschlicher Eingriffe 
einstellen wUrde (Buchenwald und seine Ersatzgesellschaften), zusammengestellt. 

Für die durch Plandarstellung und Text festgesetzten Baum- und Strsuchpflanzungen 
ist diese Artenliste verbindlich. FOr alle weiteren Pflanzungen hat sie empfehlenden 
Charakter. 

Baumarten: 

Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 

Spitzahorn 
Bergahom 
Esche 
Vogelkirsche 
Stieleiche 
Eberesche 
Winterlinde 
Sommerlrnde 

2.2. 

2.3. 

2.3.1 

2. 
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BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTEM GRONDORDNUNGSPLAN 
Nr. 11 .. Gewerbegebiet" 
Markt Bad Endorf 

Die Mar1<tgemeinde Bad Endorf erlaßt aufgrund § 10 in Verbindung mn den 
§§ 1. 2, 8 und 9 Baugesetzbuch (BauGB), Artikel 98 der Bayerischen Bau
ordnung (BayBo), Art. 23 Gemeindeordnung (GO), in der jeweilig gOltigen 
Fassung und der Verordnung Ober die bautiche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) in der Fassung vom 22.04.1993 in Verbindung mH Art.3 des 
Bayeriscl1j!n. Naturschutzgesetzes (Bay. Nat Sch G) vom 16.07.1986 
(GVBI. S. 135) dIesen Bebauungsplan mit integriertem GrOnordnungsplan 
(1. Änderung ) als . 

Satzung: 

A . FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN 

1. ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN 

1 1 D Grenze des Geltungsbereiches 

1.2 GE Gewerbegeblei nach § 8 BauNVO 

1.3 Nulzungsschablone: 

Nutzungsart ml 
Grundflächenzahl 0 8 1 2 
offene Bauweise 0 SD 

2. VERKEHRSFLÄCHEN 

Anzahl der Vollgeschosse 
Geschoßflächenzahl 
Satteldach 

2.1 bestehende öffentloche Verkehrs flächen 

2.2 StrassenbegrenzungslInien 

2.3 Sichtdreiecke 

2 4 Strassenbreite 
-+--~ 

t3 

3. 

31 

3.2 

32 

33 

3 4 

l .S 

4 . 

4, t 

4 2 

FLÄCHEN UND MASZNAHMEN FÜR NATUR UND LANDSCHAFT 

(0 
•••••• 
•••••• 

Q 

(0 

8 
o 

zu erhaltende Bäume 

Gehölzstreifen zu erhalten 

Spitzahorn (Acer platanoides) 

MlOdestpßanzgrösse. H (Hoct1stamm) 

3x verpft mit Balten, 16-18 an Stammumfang 

Winter-Linde (Tilia cordata) zu pflanzen 

MindestpftanzgrOsse: H (Hochstamr'I'U 

3X VlIJIlltl. mit Ballen, 16-18 cm stanvnumfang 

Baum zu pflanzen 

Baum zu verpflanzen 

Gehölzstreifen zu pflanzen 

(entsprechend Artenliste, B.2 1.33) 

BAUGRENZEN: BAUWEISE; MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG 

Baugrenze 

Il zwei Vollgeschosse 
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